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KURZE BEGRÜNDUNG 

Die vorgeschlagene Änderung der Haushaltsordnung kommt zu einem historisch wichtigen 

Zeitpunkt für die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon. Im gegenwärtigen 

Übergangsprozess zur Demokratie im Süden könnte sie auch die Aufgabe der Union 

erleichtern, die neue Nachbarschaftspolitik in wirksamer Weise umzusetzen. Die Änderung 

sollte als eine Möglichkeit wahrgenommen werden, die europäische Außenpolitik zu stärken. 

Zu diesem Zweck sollte die Reform der Haushaltsordnung Folgendes gewährleisten: 

 Flexibilität und Schnelligkeit bei der Auszahlung finanzieller Hilfen an Drittstaaten, 

die für ODA in Betracht kommen; 

 besondere Maßnahmen, damit in Krisensituationen, auch betreffend Länder im 

Übergangsprozess zur Demokratisierung, rasch Mittel bereitgestellt werden; dies 

sollte auch zu einer Vereinfachung der Verwaltungsverfahren und zur Beseitigung 

unnötigen Verwaltungsaufwand führen, um Organisationen der Zivilgesellschaft, 

kleinen gemeinnützigen Organisationen und einzelnen Einrichtungen mit dringendem 

Schutzbedarf vereinfachten Zugang zu EU-Mitteln zu ermöglichen; 

 eine gute Koordinierung mit internationalen Gebern, wenn EU-Mittel durch 

internationale Organisationen weitergeleitet werden sollen, indem rückwirkende 

Zahlungen genehmigt und Mehrfachkontrollen vermieden werden, die Fehlertoleranz 

in Spezial- und Ausnahmefällen, die wiederum mit Krisensituationen oder 

humanitären Bedürfnissen verbunden sind, erhöht sowie wird und indem Kosten und 

Nutzen von Kontrollen berücksichtigt werden; 

 Verringerung der Verwaltungslasten, insbesondere in Finanzhilfeverfahren;  

 Möglichkeit der Einrichtung von EU-Treuhandfonds, die eine Bündelung von Mitteln 

verschiedenen Quellen (Mitgliedstaaten, EU-Haushalt, Drittländer) ermöglichen. 

 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht die federführenden Ausschüsse für 

Haushalt und Haushaltskontrolle, folgende Änderungsanträge in ihren Bericht zu 

übernehmen: 
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Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 48 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Die spezifischen Bestimmungen über 

die Durchführung von Maßnahmen im 

Außenbereich sollten den Änderungen 

Rechnung tragen, die für die verschiedenen 

Arten der Mittelverwaltung vorgeschlagen 

wurden. 

(48) Die spezifischen Bestimmungen über 

die Durchführung von Maßnahmen im 

Außenbereich sollten den Änderungen 

Rechnung tragen, die für die verschiedenen 

Arten der Mittelverwaltung vorgeschlagen 

wurden, und einen differenzierten Ansatz 

vorschlagen, wenn die Europäische 

Union gefordert ist, auf humanitäre 

Notfälle, internationale Krisen oder 

Drittländer im Übergangsprozess zur 

Demokratisierung zu reagieren. 

 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission stellt in geeigneter 

Weise Informationen über die Empfänger 

von Haushaltsmitteln zur Verfügung, die 

sie entweder, wenn die Mittel zentral und 

unmittelbar von ihren Dienststellen oder 

von Delegationen der Union gemäß Artikel 

53 Absatz 2 bewirtschaftet werden, selbst 

festgehalten oder von den rechtlichen 

Einheiten erhalten hat, denen 

Haushaltsvollzugsaufgaben im Rahmen 

anderer Haushaltsvollzugsarten übertragen 

wurden. 

2. Die Kommission stellt in geeigneter 

Weise Informationen über die Empfänger 

der Mittel und den genauen Charakter 

und Zweck der aus dem Haushalt 

finanzierten Maßnahmen zur Verfügung, 

die sie entweder, wenn die Mittel zentral 

und unmittelbar von ihren Dienststellen 

oder von Delegationen der Union gemäß 

Artikel 53 Absatz 2 bewirtschaftet werden, 

selbst festgehalten oder von den 

rechtlichen Einheiten erhalten hat, denen 

Haushaltsvollzugsaufgaben im Rahmen 

anderer Haushaltsvollzugsarten übertragen 

wurden. 

 Insbesondere stellen die Kommission und 

der EAD auf ihren Websites aktuelle 

Informationen darüber bereit, wie die 

Mittel der Union im Rahmen der Rubrik 4 

verwendet wurden, über die mit diesen 

Mitteln erzielten Ergebnisse, die 
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Empfänger der Mittel und den genauen 

Charakter und Zweck der aus dem 

Haushalt finanzierten Maßnahmen. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 
2a. Ferner fügt die Kommission dem 

Entwurf des Haushaltsplans Folgendes 

bei: 

 
(a) eine Analyse der Haushaltsführung im 

vorhergehenden Haushaltsjahr und einen 

Überblick über die noch abzuwickelnden 

Mittelbindungen; 

 
(b) gegebenenfalls eine Stellungnahme zu 

den Haushaltsvoranschlägen der anderen 

Organe; diese Stellungnahme kann 

abweichende Mittelansätze enthalten, die 

angemessen begründet sein müssen; 

 
(c) alle für zweckdienlich erachteten 

Arbeitsdokumente zu den Stellenplänen 

der Organe und den Finanzhilfen, die die 

Kommission den in Artikel 200 genannten 

Einrichtungen sowie den Europäischen 

Schulen gewährt; in diesen 

Arbeitsdokumenten, aus denen jeweils der 

letzte genehmigte Stellenplan hervorgeht, 

sind stets folgende Angaben enthalten: 

 
(i) das gesamte von der Union 

beschäftigte Personal, einschließlich ihrer 

rechtlich eigenständigen Einrichtungen, 

ausgewiesen nach Vertragsart, 

 
(ii) eine Erklärung der Stellenpolitik, der 

Politik bezüglich externer Mitarbeiter 

sowie Gleichstellung der Geschlechter, 

 
(iii) die Anzahl der Stellen, die zu Beginn 

des Jahres, in dem der Haushaltsentwurf 

vorgelegt wird, tatsächlich besetzt sind, 

unter Angabe ihrer Verteilung nach 

Besoldungsgruppe und 
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Verwaltungseinheit, 

 
(iv) eine Aufschlüsselung des 

Personalbestands nach Politikbereichen, 

 
(v) für jede Kategorie externer 

Bediensteter die ursprüngliche geschätzte 

Zahl der Vollzeitäquivalente auf der 

Grundlage der bewilligten Mittel sowie die 

Anzahl der Personen, die zu Beginn des 

Jahres, in dem der Haushaltsentwurf 

vorgelegt wird, tatsächlich beschäftigt 

sind, unter Angabe ihrer Verteilung nach 

Funktionsgruppe und gegebenenfalls 

nach Besoldungsgruppe, sowie eine 

Schätzung auf der Grundlage der im 

Haushaltsentwurf für diese anderen 

Personalkategorien beantragten Mittel, 

und 

 
(vi) die direkten und indirekten 

Gesamtkosten der Verpflichtungen der 

Union gegenüber ihrem Personal, die aus 

der Anwendung des Statuts und seiner 

Anhänge erwachsen, und zwar sowohl 

bezüglich der Gesamtkosten als auch der 

jeweils anteiligen Kosten; 

 
(d) die Tätigkeitsberichte, die Folgendes 

enthalten: 

 
(i) Informationen über die 

Verwirklichung aller zuvor für die 

verschiedenen Tätigkeitsbereiche 

festgelegten konkreten, messbaren, 

erreichbaren, sachgerechten und mit 

einem Datum versehenen Ziele sowie über 

die mithilfe von Indikatoren gemessenen 

neuen Ziele; 

 
(ii) eine ausführliche Begründung von 

vorgeschlagenen Änderungen der Höhe 

der Mittel und ein zugehöriger Kosten-

Nutzen-Ansatz; 

 
(iii) eine klare Begründung, warum u. a. 

unter Beachtung des 

Subsidiaritätsprinzips eine Intervention 

auf Unionsebene erforderlich ist; 

 
(iv) Informationen über die 

Vollzugsquoten bei der Tätigkeit des 
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letzten Jahres und die 

Durchführungsquoten für das laufende 

Jahr; 

 
(v) eine Auflistung der Tätigkeiten, die 

von den in Artikel 55 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffern i bis v aufgelisteten 

Einrichtungen durchgeführt wurden, 

wobei die Auswahl eines bestimmten 

Akteurs für die Verwaltung der Mittel zu 

begründen ist. 

 
Es werden Bewertungsergebnisse 

herangezogen und dazu benutzt, die 

möglichen Vorteile vorgeschlagener 

Haushaltsänderungen aufzuzeigen; 

 
(e) eine Übersicht über die 

Fälligkeitspläne für die Zahlungen, die 

aufgrund von Mittelbindungen früherer 

Haushaltsjahre in den nächsten 

Haushaltsjahren anstehen. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 46 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Was die Mittel für internationale 

Organisationen betrifft, so umfasst ein 

dem Einzelplan der Kommission als 

Anlage beigefügtes Dokument: 

 (i) eine Übersicht über alle Beiträge, 

aufgeschlüsselt nach 

Unionsprogrammen/-mitteln und 

internationalen Organisationen, 

 (ii) eine Darlegung der Gründe, weshalb 

es für die Union effizienter war, diese 

internationalen Organisationen zu 

finanzieren anstatt unmittelbar tätig zu 

werden. 
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Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 46 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Der Gesamtbetrag der Ausgaben für die 

GASP wird in ein einziges, in spezifische 

Haushaltsartikel untergliedertes Kapitel des 

Haushaltsplans mit der Bezeichnung 

„GASP“ eingesetzt. Die genannten Artikel 

umfassen die Ausgaben der GASP und 

zerfallen in spezifische Haushaltslinien, 

in denen sich zumindest die wichtigsten 

Einzelmissionen widerspiegeln. 

(e) Der Gesamtbetrag der Ausgaben für die 

GASP wird in ein einziges, in spezifische 

Haushaltsartikel untergliedertes Kapitel des 

Haushaltsplans mit der Bezeichnung 

„GASP“ eingesetzt. Die genannten Artikel 

umfassen die Ausgaben der GASP und 

enthalten eine spezifische Haushaltslinie 

für jede Einzelmission. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 51 – Absatz 5 – Buchstabe c – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorbereitende Maßnahmen werden vom 

Rat auf Vorschlag des Hohen Vertreters 

der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik erlassen. 

Vorbereitende Maßnahmen werden vom 

Rat unter umfassender Mitwirkung der 

Kommission erlassen, und das 

Europäische Parlament wird rechtzeitig 

im Voraus konsultiert und ausführlich 

über die vorbereitenden Maßnahmen 

informiert, insbesondere über 

Maßnahmen, die die GASP und die 

Gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik betreffen. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 55 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission führt den Haushalt 

nach einer der folgenden Methoden aus: 

1. Die Kommission führt den Haushalt 

nach einer der folgenden Methoden aus: 

(a) über ihre Dienststellen, über 

Delegationen der Union nach Artikel 53 

(a) über ihre Dienststellen, über 

Delegationen der Union nach Artikel 53 
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Absatz 2 oder über Exekutivagenturen 

nach Artikel 59; 

Absatz 2 oder über Exekutivagenturen 

nach Artikel 59; 

(b) indirekt, in geteilter Mittelverwaltung 

mit den Mitgliedstaaten oder im Wege der 

Übertragung von 

Haushaltsvollzugsaufgaben auf: 

(b) indirekt, in geteilter Mittelverwaltung 

mit den Mitgliedstaaten oder – 

vorbehaltlich einer besonderen 

Bestimmung im Basisrechtsakt, in der 

außer in den in den Ziffern i und iv 

genannten Fällen auch die Art der 

Durchführungspartner und die 

Verfahrensarten festgelegt sind – im 
Wege der Übertragung von bestimmten 

genau festgelegten 
Haushaltsvollzugsaufgaben auf: 

(i) Drittländer oder von diesen benannte 

Einrichtungen; 

(i) Drittländer oder von diesen benannte 

Einrichtungen; 

(ii) internationale Organisationen oder 

deren Agenturen; 

(ii) internationale Organisationen oder 

deren Agenturen; 

(iii) Finanzinstitute, die mit der 

Umsetzung von 

Finanzierungsinstrumenten nach 

Titel VIII betraut wurden; 

 

(iv) die Europäische Investitionsbank oder 

den Europäischen Investitionsfonds oder 

eine von der Bank geschaffene 

Tochtergesellschaft; 

(iv) die Europäische Investitionsbank oder 

den Europäischen Investitionsfonds; 

(v) Einrichtungen nach den Artikeln 200 

und 201; 

(v) Einrichtungen nach den Artikeln 200 

und 201; 

(vi) öffentliche Einrichtungen oder 

privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern 

diese ausreichende Finanzsicherheiten 

bieten; 

(vi) öffentliche Einrichtungen oder 

privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern 

diese ausreichende Finanzsicherheiten 

bieten; 

(vii) privatrechtliche Einrichtungen eines 

Mitgliedstaats, die mit der Umsetzung 

einer öffentlich-privaten Partnerschaft 

betraut wurden und die ausreichende 

Finanzsicherheiten bieten; 

 

(viii) Personen, die mit der Durchführung 

bestimmter Maßnahmen im Rahmen von 

Titel V des Vertrags über die Europäische 

Union betraut und in dem maßgeblichen 

Basisrechtsakt nach Artikel 51 der 

vorliegenden Verordnung benannt sind. 

(viii) Personen, die mit der Durchführung 

bestimmter Maßnahmen im Rahmen der 

GASP gemäß Titel V des Vertrags über die 

Europäische Union betraut und in dem 

maßgeblichen Basisrechtsakt nach 

Artikel 51 der vorliegenden Verordnung 

benannt sind. 

 Die Kommission bleibt für die 

Ausführung des Haushaltsplans 
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verantwortlich (Artikel 317 AEUV) und 

unterrichtet das Europäische Parlament 

über die Aktionen, die von den unter 

Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i bis viii 

genannten Einrichtungen durchgeführt 

wurden. In dem in Artikel 27 dieser 

Verordnung genannten Finanzbogen wird 

die Auswahl einer bestimmten 

Einrichtung aus den in den Ziffern i bis 

viii aufgeführten Einrichtungen 

umfassend begründet. 
 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 55 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer vi 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(vi) öffentliche Einrichtungen oder 

privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern 

diese ausreichende Finanzsicherheiten 

bieten; 

(vi) europäische Zusammenschlüsse 

öffentlicher Einrichtungen oder 

privatrechtliche Einrichtungen, die im 

öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern 

diese ausreichende Finanzsicherheiten 

bieten, oder öffentliche Einrichtungen; 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 55 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Mitgliedstaaten sowie Einrichtungen 

und Personen nach Absatz 1 Buchstabe b 

gelten nicht als bevollmächtigte 

Anweisungsbefugte. 

2. In dem Finanzierungsbeschluss, der 

dem in Artikel 63 Absatz 9 genannten 

jährlichen Tätigkeitsbericht beizufügen 

ist, werden das verfolgte Ziel, die 

erwarteten Ergebnisse, die Arten des 

Haushaltsvollzugs und der Gesamtbetrag 

des Finanzierungsplans angegeben. Er 

enthält ferner eine Beschreibung der zu 

finanzierenden Maßnahmen, Angaben 

zur Höhe der für die einzelnen 

Maßnahmen vorgesehenen Beträge und 

den vorläufigen Durchführungszeitplan. 

Bei der indirekten Mittelverwaltung 
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werden auch der gewählte 

Durchführungspartner, die zugrunde 

gelegten Kriterien und die ihm 

übertragenen Aufgaben angegeben. 
 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 57 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Personen nach Artikel 55 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer viii können diese 

Auflagen schrittweise erfüllen. Sie holen 

vor der Annahme ihrer Finanzvorschriften 

die Zustimmung der Kommission ein. 

Personen nach Artikel 55 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer viii können die 

Auflagen in Buchstaben a bis e dieses 

Absatzes schrittweise in den ersten sechs 

Monaten ihres Mandats erfüllen. Sie 

holen vor der Annahme ihrer 

Finanzvorschriften die Zustimmung der 

Kommission ein. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Für alle haushaltswirksamen 

Maßnahmen muss der zuständige 

Anweisungsbefugte eine Mittelbindung 

vornehmen, bevor er eine rechtliche 

Verpflichtung gegenüber Dritten eingeht 

oder Mittel auf ein Treuhandkonto nach 

Artikel 178 überweist. 

1. Unbeschadet des Artikels 82 muss der 

zuständige Anweisungsbefugte für alle 

haushaltswirksamen Maßnahmen eine 

Mittelbindung vornehmen, bevor er eine 

rechtliche Verpflichtung gegenüber Dritten 

eingeht oder Mittel auf ein Treuhandkonto 

nach Artikel 178 überweist. 

 Bei Maßnahmen der humanitären Hilfe, 

des Katastrophenschutzes und der 

Notfallbewältigung sowie in Fällen, in 

denen eine Dringlichkeitssituation 

außerhalb der Union dies verlangt, 

können die entsprechenden Beträge 

jedoch unmittelbar nach dem Eingehen 

der rechtlichen Einzelverpflichtung 

verbucht werden. 
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Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 3 – Unterabsatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bevor der zuständige Anweisungsbefugte 

eine rechtliche Einzelverpflichtung 

unterzeichnet, die sich aus einer globalen 

Mittelbindung ergibt, verbucht er ihren 

Betrag zulasten der entsprechenden 

globalen Mittelbindung. Bei Maßnahmen 

der humanitären Hilfe, des 

Katastrophenschutzes und der 

Notfallbewältigung sowie in Fällen, in 

denen dies aus Gründen der Dringlichkeit 

gerechtfertigt ist, können die 

entsprechenden Beträge unmittelbar nach 

dem Eingehen der rechtlichen 

Einzelverpflichtung verbucht werden. 

Bevor der zuständige Anweisungsbefugte 

eine rechtliche Einzelverpflichtung 

unterzeichnet, die sich aus einer globalen 

Mittelbindung ergibt, verbucht er ihren 

Betrag zulasten der entsprechenden 

globalen Mittelbindung. 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 102 – Absatz 4 a (neu)  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Der Zugang kann Behörden von 

Drittländern nur dann gewährt werden, 

wenn die Bestimmungen des Artikels 9 

der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

eingehalten werden und nachdem eine 

einzelfallbezogene Prüfung durchgeführt 

wurde. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 120 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In diesem Fall dürfen die förderfähigen 

Ausgaben nicht vor dem Zeitpunkt der 

Antragstellung getätigt worden sein, es sei 

In diesem Fall dürfen die förderfähigen 

Ausgaben nicht vor dem Zeitpunkt der 

Antragstellung getätigt worden sein, es sei 
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denn, es handelt sich um einen 

ordnungsgemäß begründeten 

Ausnahmefall, der im Basisrechtsakt 

vorgesehen ist, oder um äußerst dringliche 

Hilfen in Notstandssituationen, 

Katastrophenschutzeinsätze oder 

humanitäre Hilfsmaßnahmen. 

denn, es handelt sich um einen 

ordnungsgemäß begründeten 

Ausnahmefall, der im Basisrechtsakt 

vorgesehen ist, oder um äußerst dringliche 

Hilfen in Notstandssituationen, 

Katastrophenschutzeinsätze oder 

humanitäre Hilfsmaßnahmen oder 

Drittländer im Übergangsprozess zur 

Demokratisierung oder um Situationen, 

in denen die Gefahr besteht, dass diese zu 

einem bewaffneten Konflikt eskalieren. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 178 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Beiträge der Europäischen Union und 

der übrigen Geber werden auf ein 

gesondertes Bankkonto eingezahlt. Diese 

Beiträge sind nicht Bestandteil des 

Haushalts und werden von der 

Kommission unter der Verantwortung des 

bevollmächtigten Anweisungsbefugten 

verwaltet. Die Einrichtungen und 

Personen nach Artikel 55 Absatz 1 

Buchstabe b können gemäß den 

einschlägigen Vorschriften für die 

indirekte Mittelverwaltung mit 

Haushaltsvollzugsaufgaben betraut 

werden. 

Die Beiträge der Europäischen Union und 

der übrigen Geber werden auf ein 

gesondertes Bankkonto eingezahlt. Diese 

Beiträge sind nicht Bestandteil des 

Haushalts und werden von der 

Kommission unter der Verantwortung des 

bevollmächtigten Anweisungsbefugten 

verwaltet. Artikel 55 Absatz 3 findet 

Anwendung. 

 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 178 a (neu)  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 178a 

 Allgemeine Budgethilfen 

 1. Im Falle einer Regelung im 
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entsprechenden Basisrechtsakt kann die 

Kommission allgemeine Budgethilfen in 

einem Drittland zum Einsatz bringen, 

wenn das Partnerland ein verlässliches 

Programm zur Verbesserung seiner 

öffentlichen Finanzverwaltung festgelegt 

hat, das diese hinreichend transparent, 

verlässlich und effizient erscheinen lässt. 
 2. Die Kommission nimmt in die gemäß 

Artikel 176 Absatz 2 geschlossenen 

entsprechenden 

Finanzierungsvereinbarungen geeignete 

Bestimmungen auf, nach denen das 

betroffene begünstigte Land sich 

verpflichtet, unverzüglich die 

einschlägigen Projektkosten vollständig 

oder zum Teil zurückzuzahlen, falls sich 

herausstellt, dass die Verwaltung der 

Unionsmittel mit schweren 

Unregelmäßigkeiten behaftet war. 

 Zur Abwicklung dieser Rückzahlung 

kann die Einziehung durch Aufrechnung 

nach Artikel 77 Absatz 1 herangezogen 

werden. 
 3. Die Kommission unterstützt die 

Entwicklung parlamentarischer Kontroll- 

und Prüfkapazitäten sowie der 

Zivilgesellschaft, um die Transparenz und 

den Zugang der Öffentlichkeit zu 

Informationen zu verbessern. 
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